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VORANZEIGE

Die diesjahrige

Jahrestagung des Schweiz. Verbandes fiir
Wohnungswesen

findet am 7. und 8. Juni 1952 in Bern statt.

Die Einladung mit dem Programm, die Anmelde- und die Stimmkarten werden den

Bau- und Wohngenossenschaften, den Behorden und Verwaltungen sowie den Ein-

zelmitgliedern durch die Sektionen zugestellt werden.

Einladung und Programm werden auferdem in der April-Nummer des « Wohnens»

publiziert werden.

Der Zentralvorstand und der Vorstand der Sektion Bern erwarten einen starken

Besuch der Tagung.

VOLKSWIRTSCHAFT AM SCHEIDEWEG

Ein Verfassungsartikel iiber die Preiskontrolle

sbp. AnlaBlich der Orientierung der Offentlichkeit
iiber die Wiedereinfiihrung der Preiskontrolle fir
Fichten- und Tannenrundholz lie@ der Chef des Volks-
wirtschaftsdepartementes, Bundesrat Rubattel, durch-
blicken, daB der auf Vollmachtenrecht beruhende Er-
laB} iiber die Preiskontrolle in die ordentliche Gesetz-
gebung iibergefithrt werden soll, um diese auch nach
dem Hinfall des Vollmachtenregimes am Ende dieses
Jahres beibehalten zu konnen. Ein Wegfall der Preis-
kontrolle hétte in erster Linie einen sprunghaften An-
stieg der Mietzinse zur Folge, und der Haus- und
Grundeigentiimerverband hat in einer kiirzlich ver-
breiteten Werbeschrift keinen Zweifel dariiber offen
gelassen, dal er sein Hauptaugenmerk darauf richtet,
eine Weiterfithrung der Mietpreiskontrolle zu verhin-
dern. Angesichts dieser und dhnlicher Bestrebungen
anderer Kreise kann man sich leicht ein Bild dariiber
machen, daB die Schweiz vom nichsten Jahr an auf
dem direktesten Weg einer Inflation entgegensteuern
wiirde, wenn am Jahresende jegliche Preiskontrolle,
auch die der Mietzinse, hinfillig wiirde.

Der Bundesrat ist sich dieser Gefahren durchaus
bewulit und hat vor Mcnaten schon das Volkswirt-
schaftsdepartement beauftragt, im Einvernchmen mit
der Justizabteilung die Frage der Weiterfithrung der

Preiskontrolle zu priifen und entsprechende Antréage
auszuarbeiten.

Das erste Ergebnis dieser Arbeiten liegt im Ent-
wurf eines bis Endc 1957 befristeten transitorischen
Verfassungsartikels vor, der den Kantonsregierungen
und den Spitzenverbanden der Wirtschaft zur Ver-
nehmlassung zugestellt worden ist. Mit Riicksicht auf
die unsicheren Zeiten méchte der Bundesrat den Text
des Verfassungsartikels nicht zu eng halten, um fiir
alle Eventualititen gewappnet zu sein. Er schlagt des-
halb vor, da} die Warenpreise, die Mietzinse fiir Lie-
genschaften und geschiftliche Rdumlichkeiten sowie
die landwirtschaftlichen Pachtzinse wahrend der
Dauer des Verfassungsartikels der Kontrolle des Bun-
des unterstellt bletben. Der Bundesrat soll ermichtigt
werden, alle erforderlichen Mafnahmen zu ergreifen
(zum Beispiel auch MaBnahmen fiir den Mieter-
schutz), um das gesteckte Ziel zu erreichen. Die zu
treffenden MaBnahmen sollen vorgingig mit den
Wirtschaftsverbanden besprochen werden. Der Ver-
fassungsartikel wiirde ergidnzt durch Strafbestimmun-
gen, wie sie aus dem kriegswirtschaftlichen Strafrecht
bekannt sind. Ebenfalls in Anlehnung an das Voll-
machtenrecht hitte der Bundesrat dem Parlament
periodisch tiber die auf Grund des Verfassungsartikels
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getroffenen MaBnahmen Bericht zu erstatten. Als
Ubergangsbestimmung ist vorgesehen, die geltenden
Preiskontrollvorschriften bis zum go. Juni 1953 zu ver-
lingern, um fiir den Erlafl neuer Vorschriften Zeit zu
gewinnen.

Der Bundesrat hat die Meinung, es sollte moglich
sein, diesec Verfassungsvorlage bis zum Herbst durch

die eidgendssischen Rite verabschieden zu lasser, so
daB die Volksabstimmung noch fuglich vor Jahres-
ende -stattfinden koénnte. Ein Referendumskampf
braucht ja nicht abgewartet zu werden, da es sich um
eine Verfassungsrevision handelt, die automatisch vor

den Souveridn gelangt.

Die Genossenschaftliche Zentralbank zum Wohnbauproblem

Im Freidorf bei Basel fand im Februar die Delegiertenver-
sammlung der Genossenschaftlichen Zentralbank statt, an
welcher 96 Delegierte teilnahmen, die ein Anteilscheinkapital
von 15,1 Millionen von insgesamt 21,3 Millionen Franken
vertraten.

Unter dem Vorsitz des Prisidenten der Verwaltung, Di-
rektor O. Zellweger, genchmigte die Versammlung einstim-
mig Geschdftsbericht und Jahresrechnung pro 1951. Aus dem
Reinertrag von 1700 000 Franken wurden 841 000 Franken
zur Verzinsung der Anteilscheine zu 4 Prozent (wie in den
Vorjahren) verwendet, 500 000 Franken dem Reservefonds
zugewiesen und 364 000 Franken auf neue Rechnung vor-
getragen.

Der Verwaltungsrat und die Kontrollstelle wurden fiir
eine neue Amtsdauer bestdtigt und an Stelle des infolge der
Wahl in den Bundesrat ausgeschiedenen Professors Weber
Nationalrat E. Herzog, Basel, als neues Mitglied der Verwal-
tung sowie Konsumverwalter Nicod, Olten, als Ersatzmann
in die Kontrollstelle gewihlt.

In seinem Er6ffnungswort begriilite der Prisident der Ver-
waltung Bundesrat Weber und sprach ihm fiir seine geleistete
wertvolle Mitarbeit als langjihriges Mitglied und Prisident
der Verwaltung den Dank aus.

In einem Referat iiber «Grundsatzliche Betrachtungen
zum Wohnungsbau» wies Direktor H. Kiing auf die immer
noch anhaltende Nachfrage nach billigen Wohnungen hin.
Durch den Wegfall der Bundessubventionen sei die Lenkung
des Wohnungsbaues an die Kantone und Gemeinden iiber-
gegangen. Im Prinzip seien diese zweifellos besser als ein zen-
trales Amt in der Lage, die ortlichen Bediirfnisse abzukliren,
wobei es aber unerldBlich sei, dal die verantwortlichen In-
stanzen zielbewuf3t und unparteiisch den vorhandenen, in ver-
schiedener Hinsicht oft recht unterschiedlichen Bedarf lenken
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oder mindestens zu lenken suchen, damit nicht im Falle des
Versagens ein Amt sich vorsichtig hinter dem anderen ver-
stecken und diesem die Verantwortung zuschieben kénne. Nur
so lasse sich jenes plan- und sinnlose Bauen, das in den drei-
Riger Jahren bereits zu einer katastrophalen Uberproduktion
mit entsprechender Entwertung des Liegenschaftenbesitzes
gefiithrt hat, vermeiden.

Der Referent skizzierte sodann die bisherigen Erfahrun-
gen im Wohnungsbau und betonte, daB jede rechtzeitige Lo-
sung fiir die Beschaffung zweckmiBiger und preislich giin-
stiger Logis, von welcher Seite sie auch komme, zu begriilen
sei. Die bisherigen beachtlichen Erfolge des genossenschaft-
lichen Wohnungsbaues lieflen diesen auch weiterhin als sehr
erwiinscht erscheinen.

Ferner nahm Direktor Kiing Stellung zu Pflichtverletzun-
gen leitender Funktionidre einzelner Wohngenossenschaften,
die niemals der genossenschaftlichen Idee zur Last gelegt wer-
den diirften. Solche Verfehlungen seien vielmehr die Folge
einer volligen Verkennung der genossenschaftlichen Ethik und
Grundsitze, die von den wahren Genossenschaften selbst am
meisten bedauert und verurteilt wiirden. Schuld an solchen
Verfehlungen seien aber auch die heutigen, jede seriose Kal-
kulation gefihrdenden sogenannten Riickvergiitungen und
Angebote der Handwerker, die einen ungesunden und gefahr-
lichen Zustand im Vergebungssystem fiir handwerkliche Auf-
trige und damit die eigentliche Voraussetzung fiir solche
Pflichtverletzungen schafften. So wenig dafiir das gesamte
Gewerbe, dessen seriose Vertreter solche Praktiken aus beruf-
licher Ehre ablehnten, verantwortlich gemacht werden kénne,
ebensowenig konnten vereinzelte Verfehlungen bei den Ge-
nossenschaften infolge menschlichen Versagens diesen zur

Last gelegt werden. ag-Meldung

Der Wohnungsmarkt in Ziirich

(Mitg.) Uber die Entwicklung des Wohnungsmarktes an
Mietwohnungen und verkduflichen Einfamilienhdusern geben
die folgenden Zahlen Aufschluf}

Vorrat an leeren Wohnungen
in Prozenten aller Wohnungen:

1951 1952
1. Januar 0,12 0,13
1. Februar 0,11 0,14
1. April 0,09
1. Juli 0,06
1. Oktober 0,14
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Bei den Einzimmerwohnungen betrdgt der Leerwohnungs-
vorrat 0,05 Prozent, bei den Zweizimmerwohnungen 0,07 Pro-
zent, bei den Dreizimmerwohnungen 0,13 Prozent, bei den
Vierzimmerwohnungen 0,21 Prozent, bei den Funfzimmer-
wohnungen 0,18 Prozent und bei den Wohnungen mit mehr
als finf Zimmern 0,11 Prozent.

Vom Gesamtbestand von 122 374 Wohnungen (Vorjahr
118 272) stehen mit Einschluf3 von 12 zum Verkauf bestimm-
ten Einfamilienhdusern in der ganzen Stadt noch 171 (Vor-
jahr 133) leer. Von den 159 freien Mietwohnungen waren



	Ein Verfassungsartikel über die Preiskontrolle

